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Liebe Leserinnen und Leser,

die EU-Kommission hat die sogenannte EU-Taxonomie-Verordnung
verabschiedet. Sie ist eine Malinahme im Rahmen des européischen
Aktionsplans, der die Entwicklung der européischen Volkswirtschaften
in Richtung Klimaneutralitdt vorantreiben soll. Durch diese Verordnung
werden bestimmte Unternehmen dazu verpflichtet, Angaben zu ihren
okologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitaten zu verdffentlichen.

Im Rahmen unserer neuen ESG-Kolumne werden wir Sie Gber diese
neuen Berichtspflichten informieren.

DarUber hinaus wurde das Finanzmarktintegritatsstarkungsgesetz
(FISG) verschiedet, welches Anfang Juli 2021 in Kraft tritt. Fir einige
Vorschriften werden Ubergangsbestimmungen gelten. In der End-
phase des Gesetzgebungsprozesses wurden noch einige wichtige
Neuerungen —insbesondere in Bezug auf die Abschlussprtfung und
das Enforcement-Verfahren —in das Gesetz aufgenommen.

AbschlieRend informieren wir Sie Uber die Veroffentlichung des IASB
zum Management Commentary (Lageberichterstattung).

Ihnen eine anregende Lektlre,

lhre
Hanne Bdckem
Partnerin, Department of Professional Practice
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coG-oerichierstatiung

Art. 8 EU-Taxonomie-Verordnung —
neue Berichtspflichten fir Unternehmen

Mitte Juli 2020 trat die sogenannte EU-Taxonomie-Verordnung VO (EU) 2020/852 (EU-Tax-VO) in Kraft.

Die EU-Tax-VO stellt eine zentrale Malinahme des ,, Aktionsplans: Finanzierung nachhaltigen Wachstums”
der EU-Kommission dar. Als gesetzlich normiertes Klassifizierungssystem fur 6kologisch nachhaltige Wirtschafts-
aktivitaten bildet die EU-Tax-VO zuklnftig einen zentralen Bezugspunkt fir Allokationsentscheidungen von Kapital-
marktakteuren. Art. 8 EU-Tax-VO erganzt bestimmte Angaben, die im Rahmen der nichtfinanziellen Erklarung
anzugeben sind. Sie fuhrt fur die Unternehmen im Anwendungsbereich der Maflinahme insoweit zu neuen
Berichtspflichten zu ihren dkologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitaten. In diesem Beitrag mochten wir Sie

Uber die Hintergriinde der EU-Tax-VO und die neuen Berichtspflichten nach Art. 8 informieren. Dabei stellen wir
Besonderheiten fur Nicht-Finanzunternehmen dar, die sich aus den Empfehlungen der europaischen Aufsichts-
behorde ESMA zur Umsetzung des Art. 8 EU-Tax-VO ergeben.

Einleitung

Hintergrund und Ziele

Die EU-Tax-VO ist eine Maflinahme
des europaischen Aktionsplans, die
Entwicklung der europaischen Volks-
wirtschaften in Richtung Klimaneu-
tralitat voranzutreiben und stehtim
Zusammenhang mit der Umsetzung
der Pariser Klimabeschlisse, wo-
nach eine europaweite Minderung
der CO,-Emissionen und ultimativ
eine Dekarbonisierung erreicht
werden soll. Der EU-Tax-VO kommt
hierbei eine zentrale Rolle zu, da sie
fUr alle Marktteilnehmer eine einheit-
liche Definition 6kologisch nachhal-
tiger Wirtschaftsaktivitaten vorgibt.
Durch einheitliche Klassifizierungs-
kriterien flr 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten sollen mehr
Transparenz und insbesondere Ver-
gleichbarkeit zum Nachhaltigkeits-
grad von Unternehmen geschaffen
werden. Die EU-Tax-VO fordert von
bestimmten Unternehmen Angaben
in ihrer Unternehmensberichterstat-
tung zum Anteil ihrer Wirtschaftsak-
tivitaten, die im Sinne der EU-Tax-VO
Okologisch nachhaltig sind (Art. 8).
Durch die transparente Darstellung
soll Investoren eine Beurteilungs-
grundlage gegeben werden, um
durch Investitionsentscheidungen
zu den von der EU verfolgten
Umweltzielen beitragen zu kénnen.
So sollen Kapitalflisse hin zu 6kolo-
gisch nachhaltig wirtschaftenden
Unternehmen geférdert werden.
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Berichtspflichten

Die Berichtspflichten des Art. 8
EU-Tax-VO gelten fir alle Unterneh-
men, die eine nichtfinanzielle Er-
klarung abgeben missen. Der An-
wendungsbereich der neuen
Berichtspflichten entspricht somit
dem Anwendungsbereich der
sogenannten CSR-Richtlinie. Im
Geltungsbereich der Norm sind in
Deutschland folglich alle groRen
kapitalmarktorientierten Kapital-
gesellschaften, grofRe Kreditinsti-
tute und grof3e Versicherungs-
unternehmen, jeweils mit mehr als
500 Arbeitnehmern im Jahresdurch-
schnitt (88 289b sowie 315b HGB
bzw. §8 340a bzw. i HGB fir Kredit-
institute und 88 341a bzw. | HGB
fUr Versicherungsunternehmen).

Art. 8 Abs. 1 EU-Tax-VO fordert

von allen betroffenen Unternehmen,
ihre nichtfinanzielle Erklarung um
Angaben darlber zu erweitern, wie
und in welchem Umfang die Tatigkeit
des Unternehmens mit Wirtschafts-
aktivitaten verbunden ist, die als
Okologisch nachhaltig zu klassifizie-
ren sind.

FUr Nicht-Finanzunternehmen
werden die folgenden Angaben
durch Art. 8 Abs. 2 EU-Tax-VO
vorgegeben (im Folgenden Key
Performance Indicators — KPls):

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der
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1. der Anteil der Umsatzerlése, der
mit Produkten oder Dienstleistun-
gen erzielt wird, die mit dkologisch
nachhaltigen Wirtschaftstatig-
keiten verbunden sind, sowie

2.der Anteil der Investitionsaus-
gaben und der Anteil der Betriebs-
ausgaben im Zusammenhang mit
Vermdgensgegenstanden oder
Prozessen, die mit 6kologisch
nachhaltigen Wirtschaftstatig-
keiten verbunden sind.

Ghristian Hell
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Head of Sustainability
Services
T+49899282-4457
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Okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten und
Umweltziele

Wann eine Wirtschaftsaktivitat als
Okologisch nachhaltig, das heif3t
.gran”, gilt, istin Art. 3 EU-Tax-VO
geregelt. Als dkologisch nachhaltig
ist eine Wirtschaftsaktivitat dann zu
klassifizieren, wenn sie

a) wesentlich zu mindestens einem
derin Art. 9 genannten sechs
Umweltziele beitragt,

b) ohne dabei die anderen dort
genannten Umweltziele erheblich
zu beeintrachtigen (,,Do Not
Significant Harm"-Kriterien
DNSH) und

c) soziale Mindestanforderungen
erflllt (Social Safeguards).

Ob eine Wirtschaftsaktivitat den
drei Anforderungen entspricht, ist
anhand der separat von der EU-Kom-
mission zu erlassenden technischen
Bewertungskriterien zu Gberprifen
(Art. 3 Buchst. d) in Verbindung mit
Art. 19 der EU-Tax-VO).! Weiterhin
enthalt die EU-Tax-VO zwei zusatzli-
che Arten von Wirtschaftsaktivita-
ten, die als d6kologisch nachhaltig zu
verstehen sind: Fir den Klimaschutz
sogenannte , Transitional Activities”
(Art 10 Abs. 2) sowie fir alle Um-
weltziele sogenannte ,, Enabling
Activities” (Art. 16).

Die sechs Umweltziele des Art. 9
EU-Tax-VO sind:

1. Klimaschutz

2. Anpassung an den Klimawandel

3. Nachhaltige Nutzung und
Schutz von Wasser- und Meeres-
ressourcen

4.Ubergang zu einer Kreislauf-
wirtschaft

5.Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung

6. Schutz und Wiederherstellung der
Biodiversitat und der Okosysteme

Offenlegung, Prifungspflichten
und Anwendungszeitpunkt
Ganzlich neue oder zusatzliche
Prifungs- und Offenlegungspflich-
ten ergeben sich aus den Anforde-
rungen des Art. 8 EU-Tax-VO nicht,
da die neuen Angaben lediglich die
nichtfinanzielle Erklarung erweitern.

Die nichtfinanzielle Erklarung, erwei-
tert um die Angaben nach Art. 8
EU-Tax-VO, ist weiterhin entweder
im Lagebericht oder in einem geson-
derten Bericht offenzulegen.

Die inhaltliche Prifung der nicht-
finanziellen Erkaltung (einschlief3lich
der neuen Angaben nach Art. 8
EU-Tax-VO) obliegt weiterhin dem
Aufsichtsrat. Der Abschlussprifer
flhrt grundsétzlich nur eine formelle
Prifung durch, um festzustellen, ob
die nichtfinanzielle Erklarung vom
Unternehmen fristgerecht vorgelegt
wurde. Der Aufsichtsrat kann jedoch
weiterhin eine freiwillige inhaltliche
Prifung der nichtfinanziellen Erkla-
rung beauftragen. Der Prifungs-
umfang kénnte dann auch die neuen
Angaben nach Art. 8 umfassen. Eine
freiwillige Prtufung der nichtfinanziel-
len Erklarung kann sowohl mit einer
geringeren Prifungstiefe (begrenzte
Prifungssicherheit) als auch mit
einem hoheren Zusicherungsniveau
(hinreichende Priifungssicherheit)
durchgefihrt werden.

Fir die ersten beiden Umweltziele
»Klimaschutz” und ,Anpassung an
den Klimawandel" ist die nicht-
finanzielle Erklarung bereits ab dem
1. Januar 2022 zu erweitern, das
hei’t die von Art. 8 EU-Tax-VO gefor-
derten Angaben sind bereits flr das
Geschaftsjahr 2021 in die im Jahr
2022 zu verdffentlichende nicht-
finanzielle Erklarung aufzunehmen
(Art. 27 Abs. 2 Buchstabe a der
EU-Tax-VO). Ab dem 1. Januar 2023
erstrecken sich die Berichtspflichten
auf alle sechs Umweltziele.

1 Siehe dazu Abschnitt , Delegierte Rechtsakte”.
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Delegierte Rechtsakte

Die Regelungen der EU-Tax-VO
stellen im Hinblick auf ihre Regelungs-
tiefe eher ein Rahmenkonzept dar.
Daher wurden fiir zentrale Fragen
Ermachtigungen fur die Européische
Kommission geschaffen, detaillierte
Anforderungen lber sogenannte
.delegierte Rechtsakte"” zu regeln.
Dies betrifft unter anderem die kon-
krete Vorgehensweise bei der Be-
stimmung 6kologisch nachhaltiger
Aktivitaten (Art. 3) bzw. die konkrete
Ausgestaltung der Berichtspflichten
nach Art. 8 bezlglich Inhalt, Ermitt-
lungsmethode und Darstellung der
KPls.

Delegierter Rechtsakt zur Konkreti-
sierung von 6kologisch nachhaltigen
Aktivitaten nach Art. 3 EU-Tax-VO

Zur Konkretisierung der Bestim-
mung, ob eine Wirtschaftsaktivitat
eines Unternehmens als 6kologisch
nachhaltig mit Blick auf die sechs
Umweltziele einzustufen ist, beauf-
tragte die EU-Kommission die Tech-
nical Expert Group on Sustainable
Finance (TEG, nunmehr ,,Sustainable
Finance Platform"”) mit der Ausar-
beitung technischer, einheitlicher Be-
wertungskriterien. Flr die ersten
beiden Umweltziele , Klimaschutz”
und ,,Anpassung an den Klimawan-
del” wurden am 21. April 2021 die
umfangreichen technischen Bewer-
tungskriterien in Form eines dele-
gierten Rechtsaktes durch die EU-
Kommission erlassen (wir berichteten
in den Express Accounting News
17/2021). Anhand dieser sehr um-
fangreichen und dezidierten techni-
schen Bewertungskriterien muss ein
Unternehmen bestimmen, ob eine
bestimmte Wirtschaftsaktivitat des
Unternehmens ,, 6kologisch nach-
haltig”, also ,,grin” im Sinne des
EU-Tax-VO ist. Die einheitliche Ver-
wendung der technischen Bewer-
tungskriterien soll zu einer unterneh-
mensUlbergreifenden, konsistenten
Beurteilung einzelner Wirtschafts-
aktivitaten hinsichtlich ihrer Taxono-
miekonformitat fihren.

sellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der
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BEISPIEL

Ein Unternehmen stellt PKW mit
Elektromotor her. Um zu beurtei-
len, ob diese Wirtschaftsaktivi-
tat wesentlich zum Umweltziel
Nr. 1 (Klimaschutz) beitragt,

ist die Anlage | des delegierten
Rechtsaktes in Abschnitt 3.3
Manufacture of low carbon
technologies for transport mit
ihren zahlreichen Verweisen

auf andere EU-Verordnungen
daraufhin zu untersuchen, ob
die unternehmensspezifische
Aktivitat dort genannt ist. Flr
Umweltziel Nr. 2 (Anpassung an
den Klimawandel) ist Anlage |l

in Abschnitt 3.3. zu wrdigen.

Fir die Ubrigen vier Umweltziele
sollen die technischen Bewertungs-
kriterien Gber delegierte Rechtsakte
bis zum 31. Dezember 2021 erlassen
werden.

Delegierter Rechtsakt zur Konkreti-
sierung der Berichtspflichten nach
Art. 8 EU-Tax-VO

Auch zur Konkretisierung der gefor-
derten Berichtspflichten hinsichtlich
Inhalt, Ermittlungsmethode und
Darstellung wird die EU-Kommission
einen delegierten Rechtsakt erlas-
sen, der den Besonderheiten von
Finanzunternehmen, Nicht-Finanz-
unternehmen sowie den technischen
Bewertungskriterien zur Bestim-
mung einer Wirtschaftsaktivitat als
Okologisch nachhaltig Rechnung
tragt. Dazu hat die EU-Kommission
unter anderem die Aufsichtsbehodrde
ESMA um eine Empfehlung gebe-
ten. Der Abschlussbericht der ESMA
wurde am 1. Marz 2021 veroffent-
licht (wir berichteten in den Express
Accounting News 10/2021). Diese
Empfehlung bildet nunmehr den
Orientierungspunkt fur die zur Be-
richterstattung verpflichteten Unter-
nehmen. Die Verabschiedung des
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delegierten Rechtsakts, unter ande-
rem basierend auf der Empfehlung
der ESMA, sollte bis zum 1. Juni
2021 erfolgen. Inwieweit der noch zu
verabschiedende delegierte Rechts-
akt Abweichungen zu der Empfeh-
lung der Aufsichtsbehorde aufwei-
sen wird, bleibt abzuwarten. Ein
Entwurf des delegierten Rechtsakts
in Form einer delegierten Verord-
nung wurde von der EU-Kommission
am 7. Mai 2021 veroffentlicht.

Nicht-Finanzunternehmen
Relevant fir Nicht-Finanzunterneh-
men sind die Konkretisierungen der
Aufsichtsbehoérde ESMA hinsichtlich
derin Art. 8 Abs. 2 EU-Tax-VO zu
machenden Angaben im Rahmen
der nichtfinanziellen Erklarung.

Inhalt der KPls

In der EU-Tax-VO wurde darauf
verzichtet, die in Art. 8 Abs. 2
gewabhlten Begrifflichkeiten Umsatz-
erlése, Investitionsausgaben und
Betriebsausgaben zu definieren
bzw. in einen Zusammenhang mit
Begriffen aus geltendem Bilanzrecht
zu bringen. Die ESMA schlagt im
Rahmen ihrer Empfehlung an die EU-
Kommission vor, dass IFRS-Anwen-
der an Begriffe aus der IFRS-Rech-
nungslegung anknltpfen, wahrend
far Nicht-IFRS-Anwender allgemein
gehaltene Definitionen erarbeitet
werden. Zur Definition der drei KPls
sind von IFRS-Anwendern heranzu-
ziehen:

Fir den Begriff der Umsatzerldse

im Sinne des Art. 8 EU-Tax-VO emp-
fiehlt die ESMA (siehe insbesondere
Tz. 58 des Abschlussberichts der
ESMA), die als Umsatzerldse gemafd
IAS 1.82(a) ausgewiesenen Ertrage
im Gewinn oder Verlust des bilanzie-
renden Unternehmens heranzuzie-
hen. Damit gehdren beispielsweise
Umsatzerldse aus Discontinued
Operations (im Sinne des IFRS b5)
nicht dazu.

In Hinblick auf die Investitionsausga-
ben empfiehlt die ESMA (siehe ins-
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besondere Tz. 85), diese als Zugange
unter anderem zu Sachanlagen und
immateriellen Vermogenswerten
wahrend des Geschéaftsjahres (ohne
Neubewertungen, Wertminderun-
gen, Abschreibungen, Fair-Value-
Anderungen) inklusive Zugangen aus
Akquisitionen aus Unternehmens-
zusammenschlissen zu definieren.
Enthalten sind aber auch Zugange

zu Nutzungsrechten aus Leasing-
verhaltnissen. Zur Bestimmung der
Investitionsausgaben empfiehlt die
ESMA unter anderem, auf bestimm-
te Anhangangaben in IAS 16 Sach-
anlagen, |AS 38 Immaterielle Ver-
mogenswerte sowie IFRS 16
Leasingverhéltnisse abzustellen.

Betriebsausgaben sollen (siehe
insbesondere Tz. 127, 134) definiert
werden als nicht aktivierte Kosten
aus unter anderem Forschung und
Entwicklung, Renovierungsmaflinah-
men, Instandhaltung und Wartung
sowie anderen Aufwendungen, die
direkt im Zusammenhang mit dem
taglichen Betrieb von Sachanlagen
stehen und notwendig sind, um den
fortwahrenden und effektiven Ge-
brauch zu gewahrleisten. Aufwen-
dungen fur kurzfristige Leasingver-
haltnisse sind ebenfalls enthalten.
PlanmaéaRige und auRerplanmalige
Abschreibungen sind nicht enthalten.

Ermittlungsmethode und
Darstellung

Die ESMA empfiehlt der EU-Kom-
mission, dass die berichtspflichtigen
Unternehmen in ihrer nichtfinanziel-
len Erklarung nicht nur schlicht die
drei hochaggregierten KPIs angeben
mussen (zum Beispiel ,, 0kologisch
nachhaltiger Umsatzanteil = 30 Pro-
zent"), sondern dariber hinaus eine
Disaggregation dieser GréfRen in
mehreren Ebenen, das heifdt in Form
einer standardisierten Tabelle vor-
nehmen sollen (siehe Abb. 1 am
Beispiel Umsatzerlése). Fur jede der
drei KPIs soll gemall ESMA eine
eigene Tabelle erstellt werden.
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Abb. 1: Vorschlag der ESMA zur tabellarischen Darstellung der KPls am Beispiel Umsatzerlése:

.

* esm

* *
*

*
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Table 1: Proportion of turnover from products or services associated with economic activities that qualify as environmentally sustainable under
Articles 3 and 9 of the Taxonomy Regulation” - disclosure covering year N

N - - DNSH criteria
Substantial contribution criteria i .
(Do No Significant Harm’)
& 5 4 — 5= & o = < _ | Taxonomy-
P 55 S5 55 558 529 8> < 2,2 S¢l £5 §2 8 3 s 25| 28 pro gonion proportion Category (enabling
Economic activities (1) 5 °2 £3 o & P 554 3 £ E] 2E §é1 o2 o2 5% 3El 2| 25| £E§ P pof of activity / transitional
3 8 € 2 T2 58 | 8EQ 55 2 T2 53 58| 5|5 3 [ £ 3 turnover, activity) (20)
<5 o5 £= £ © 2 o ) 2 o Es| El = ol 3 2 = g| turnover,
© 2 &2 SE S8 ° a @ o [=F =3 ol & | m = N (18 year N-1
o c® CElGR @ ] yearN(18) (19)
Currency | % % % % % % % YIN[YIN|YN|YN]YIN]YIN]YIN] Percent Percent ET

A. ELIGIBLE ACTIVITIES
A1 Eligible Taxonomy-aligned
activities
Activity A 20% | 50%* 0% 0% | 0% | 0% 0% Y|y |y |y |y |Y 10% E
Activity B 1% 0% % | 0| 0% | o% 0% v |y Yy vy | vy |y 1%
Turnover of eligible Taxonomy- o o . o . o o o .
aligned activities (A.1) 31% | 10% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% 21% 10%
A.2 Eligible not Taxonomy-aligned
activities
Activity D 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Y|y | Y |Y|Y]|]Y]|Y 0% T
Activity B 20% 50% 0% 0% | 0% | 0% 0% Y| Y| N|[Y Y |Y]Y 0%
Turnover of eligible not o
Taxonomy-aligned activities (A.2) 38%
Total (A1+A.2) 69% | 10% 0% | 1% | 0% | 0% 0% 21% 10%*

B. NON-ELIGIBLE ACTIVITIES

Turnover of non-eligible activities
| (B)
Total (A + B)

31%
100%

aligned.

** Total of turnover KPI associated with enabling and transitional activities.

* The information in this cell denotes that only 50% of activity A qualifies as environmentally sustainable and therefore only 50% of the turnover related with activity A is Taxonomy-

In der Kopfspalte werden alle Wirt-
schaftsaktivitdten des Unternehmens
dargestellt, unterteilt in die Kategori-
en ,berlcksichtigungsfahig (auch
Taxonomie-relevant genannt) und
Taxonomie-konform” (Kategorie A.1),
.berlcksichtigungsfahig, aber nicht
Taxonomie-konform” (Kategorie A.2)
und ,, nicht bericksichtigungsfahig”
(Kategorie B). Die Aktivitaten der
Kategorien A.1 und A.2 sind einzeln
darzustellen, die der Kategorie B nur
en bloc. ,Berlcksichtigungsfahig”
ist eine Wirtschaftsaktivitat, wenn
sie — vereinfacht gesagt —in der Liste
der technischen Bewertungskriterien
dem Grunde nach erfasst ist. , Taxo-
nomie-konform” ist sie, wenn die
Aktivitat mit ihren unternehmens-
spezifischen Merkmalen die techni-
schen Bewertungskriterien erfullt.
.Nicht bertcksichtigungsfahig” ist
eine Wirtschaftsaktivitat, fir die
keine technischen Bewertungs-
kriterien in den delegierten Rechts-
akten enthalten sind.
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© ESMA; Final Report — Advice on Article 8 of the Taxonomy Regulation vom 26. Februar 2021, Annex V, Table 1, S. 163.

In den weiteren Spalten sind Anga-
ben zu jeder Wirtschaftsaktivitat der
Kategorien A.1 und A.2 zu machen.
Anzugeben sind jeweils der absolute
Beitrag zum Umsatz, welche Um-
weltziele erfiillt bzw. nicht erfillt
sind, welche DNSH-Kriterien jeweils
erflllt bzw. nicht erfillt sind, ob die
Anforderungen an die Social Safegu-
ards erfillt bzw. nicht erfdllt sind und
(fGr die Wirtschaftsaktivitaten der
Kategorie A.1) der Beitrag zum KPI.

Sollte eine Wirtschaftsaktivitat zu
mehreren Umweltzielen der EU-Tax-
VO beitragen, sollen die Unterneh-
men gemalk ESMA-Empfehlung aus-
fuhrlich darlegen, wie Umsatzerldse,
Investitions- und Betriebsausgaben
auf diese Ziele aufgeteilt wurden.

DarUber hinaus sollen Unternehmen
laut ESMA narrative Angaben zu
jenen Aktivitaten aufnehmen dirfen,
die zwar von dem Unternehmen als
,grin” eingeschatzt werden, aber

schaft nach

VIG International L

bisher (noch) nicht von der EU-Tax-
VO erfasst sind und somit als nicht
berlcksichtigungsfahig gelten.

Die nicht berlcksichtigungsfahigen
Wirtschaftsaktivitaten sollen der

. Platform on Sustainable Finance”
dargelegt werden, die sie dannin
Bezug auf deren Berlicksichtigung
und den festzulegenden technischen
Bewertungskriterien der EU-Kom-
mission vorlegt, um diese formal in
den delegierten Rechtsakt aufzu-
nehmen.

Die ESMA ist zudem der Ansicht,
dass es fir Anleger und andere
Nutzer hilfreich ware, neben der
tabellarischen Darstellung der drei
KPls begleitende Informationen

zu erhalten. Diese Informationen
sollen deutlich machen, wie die KPls
ermittelt wurden, was sie abdecken
sowie sie in einen Kontext stellen,
damit Anleger und andere Nutzer
sie leichter interpretieren kénnen.

deutschem Recht und ein Mit
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Um die Vergleichbarkeit der beglei-
tenden Informationen zwischen be-
richtspflichtigen Unternehmen zu
gewdbhrleisten, empfiehlt die ESMA
der EU-Kommission in ihrem dele-
gierten Rechtsakt Inhaltsanforde-
rungen an diese Informationen fest-
zulegen. So empfiehlt die ESMA
unter anderem verpflichtende Anga-
ben dazu, wie die drei KPlIs definiert
und ermittelt wurden, Vorjahresver-
gleichsangaben, Erlauterungen der
Veranderungen im Vergleich zum
Vorjahr sowie die Darstellung, wie
die Beurteilung des Unternehmens
hinsichtlich der Taxonomiekonformi-
tat der berUcksichtigungsfahigen
Wirtschaftsaktivitaten erfolgt ist.

Im Jahr der Erstanwendung emp-
fiehlt die ESMA einen reduzierten
Umfang der begleitenden Informa-
tionen.

Der von der EU-Kommission am

7. Mai 2021 veroffentlichte Entwurf
des delegierten Rechtsakts zur Kon-
kretisierung der Berichtserstattungs-
pflichten gemaRk Art. 8 EU-Tax-VO
enthalt im Wesentlichen die Empfeh-
lungen der ESMA. Insbesondere
wurden die von der ESMA empfohle-
ne Darstellungsweise in Form derin
Abb. 1 dargestellten standardisierten
Tabelle sowie die darin geforderte
Disaggregation der KPIs von der
EU-Kommission Gbernommen.

Darlber hinaus enthélt der Entwurf
in Art. 11 Nr. 1 Erleichterungsvor-
schriften fir das Jahr der Erstanwen-
dung: Nicht-Finanzunternehmen
mussen unter anderem nur den An-
teil ihrer ,bericksichtigungsfahigen”
und ,, nicht beriicksichtigungsfahi-
gen” Wirtschaftsaktivitdten an ihren
gesamten Wirtschaftsaktivitaten
angeben. Eine Angabe, ob , berlck-
sichtigungsfahige” Wirtschaftsakti-
vitdten auch , Taxonomie-konform®
sind oder nicht, ist nicht erforderlich.
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Besonderheiten flr
Finanzunternehmen

Finanzunternehmen (Kreditinstitute
und Versicherungsunternehmen)
weisen in ihrem Gliederungsschema
keine Umsatzerlése aus, sodass be-
zlglich der Berichtspflichten gemaR
der EU-Tax-VO auch besondere KPls
notwendig sind. Zudem sind Finanz-
unternehmen regelmalig als Inter-
mediar zur Realwirtschaft tatig. Zur
Klassifizierung ihrer (Finanz-)Aktivita-
ten als 6kologisch nachhaltig ist die
Verwendung der Mittel in der Real-
wirtschaft entscheidend. Diese
Durchschau stellt Finanzunterneh-
men vor besondere Herausforde-
rungen.

Beide Aspekte werden Schwerpunkt
eines Folgebeitrags der nachsten
Accounting News im Juli darstellen.

Ausblick

Die EU-Kommission hat am 21. April
2021 einen Entwurf der Richtlinie zur
Weiterentwicklung der Nachhaltig-
keitsberichterstattung mit dem Titel
. Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD)" vorgelegt (wir be-
richteten in den Accounting News
Mai 2021). Im Rahmen der CSRD
wird unter anderem der Anwen-
dungsbereich der Unternehmen, die
eine Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung machen mussen, erweitert, der
Ort der Offenlegung zwingend auf
den Lagebericht begrenzt sowie eine
externe Prifung (zunédchst mit be-
grenzter Prifungssicherheit) ver-
pflichtend eingefihrt.

Durch die Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs der nichtfinanziellen
Erklarung durch die CSRD wird sich
auch der Anwendungsbereich der
Unternehmen erweitern, die Anga-
ben nach Art. 8 EU-Tax-VO machen
mussen. So werden kinftig unter
anderem auch bestimmte groRRe
nicht kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen in den Anwendungsbereich
des Art. 8 der EU-Tax-VO fallen.

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, eine
Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der
globalen KPMG-Organisation unabhéngiger Mitgliedsfirmen, die
KPMG International Limited, einer Private English Company Limited
by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten

Jens C. Laue

Partner, Head of ESG
(Environmental, Social
and Governance
Services)

»Furmich ist die EU-Taxonomie
nichts weniger als das neue Portal
zwischen Kapitalgebern und Kapital-
nehmern. Zukinftig werden die
Unternehmen sich Eigen- und Fremd-
kapital nur dann oder zu glinstigen
Konditionen sichern kénnen, wenn
ein ausreichender Teil ihrer Umsatze,
Aufwendungen und Investments die
Anforderung der Taxonomie fur die
sechs Umweltziele erflllen. Fur die
Berichterstattung dieser daher sehr
relevanten Finanzinformationen fr
den Kapitalmarkt missen kurzfristig
zusatzliche Berichtsprozesse,
Kontroll- und Abschlussstrukturen
geschaffen werden, damit die
Qualitat der zur veroffentlichenden
Daten seitens der Unternehmen
sichergestellt werden kann. Dies gilt
im Besonderen fur Unternehmen,
deren Geschaftsmodell diversifiziert
ist und auf den verschiedensten
Ebenen differenziert analysiert
werden muss. Die Prifung mit
begrenzter oder hinreichender
Sicherheit durch einen Wirtschafts-
prifer kann einen weiteren Beitrag
leisten. Aufgrund der somit notwen-
digen Vorbereitung der Bericht-
erstattung gemaf der EU-Taxonomie
ist es dringend angeraten, sich kurz-
fristig mit den Anforderungen und
der Umsetzung im Unternehmen

zu beschaftigen. Es ist darliber
hinaus sehr wichtig zu beachten,
dass insbesondere zum Beispiel mit
der Kreislaufwirtschaft oder der
Biodiversitat die nachsten grofden
Umweltziele bereits kurzfristig
ebenfalls berichtspflichtig werden,
die beide aktuell nach meiner Ein-
schatzung aufgrund der starken
Fokussierung auf die Klimaverande-
rung und Dekarbonisierung noch viel
zu wenig Beachtung finden. Die
Anforderungen aus der Taxonomie
im Verbund mit der kommenden
Harmonisierung und Standardisie-
rung der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung wird die Unternehmen vor
eine echte Herausforderung stellen.”



https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2021/05/kpmg-accounting-news-2021-05-sec.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2021/05/kpmg-accounting-news-2021-05-sec.pdf
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HGB-RechnUNgsiegung

Finanzmarktintegritatsstarkungsgesetz verabschiedet

Anfang Juli 2021 wird das Finanzmarktintegritadtsstarkungsgesetz (FISG) in Kraft treten, wobei fUr einige Vorschrif-
ten Ubergangsbestimmungen gelten. In der Endphase des Gesetzgebungsprozesses wurden noch einige wichtige
Neuerungen —insbesondere in Bezug auf die Abschlussprifung und das Enforcement-Verfahren — in das Gesetz

aufgenommen.

Als Reaktion auf die Vorfélle bei
Wirecard legte die Bundesregierung
im vergangenen Jahr das FISG vor,
das im Mai 2021 in der Fassung der
Beschlussempfehlung des Finanz-
ausschusses verabschiedet wurde.
Das Gesetz wurde nach Zustimmung
durch den Bundesrat im Juni im
Bundesgesetzblatt verodffentlicht.
Primares Ziel des FISG ist es, das
gegenwartige System der Bilanzkon-
trolle zu verbessern. Hierzu enthalt
es Neuerungen in den Bereichen
Corporate Governance, Abschluss-
prifung und Enforcement-Verfahren.

Neuerungen im Bereich der
Corporate Governance
Aufsichtsrate von Unternehmen
im offentlichen Interesse? missen
kiinftig einen Prifungsausschuss
einrichten. Fur Aufsichtsrate mit nur
drei Mitgliedern entfallt die Pflicht,
hier gilt der Aufsichtsrat gleichzeitig
als Prifungsausschuss. Der Pri-
fungsausschuss muss zudem mit
mindestens zwei Finanzexperten
besetzt werden, von denen einer
Uber Sachverstand auf dem Gebiet
der Rechnungslegung und einer tber
Sachverstand auf dem Gebiet der
Abschlussprifung verfligen muss.
Den Ausschussmitgliedern wird
zudem ein direktes Auskunfts-
recht gegenuber den Leitern der
Zentralbereiche der Gesellschaft
eingeraumt, die flr die den Pri-
fungsausschuss betreffenden
Aufgaben zustandig sind.

Dariber hinaus stellt das Gesetz klar,
dass der Aufsichtsrat nicht nur die
Unabhéangigkeit des Abschlusspru-

fers, sondern insgesamt die Quali-
tat der Abschlusspriifung Uber-
wachen muss. Um die vertrauliche
Kommunikation zwischen Auf-
sichtsrat und Abschlusspriifer zu
starken, stellt das Gesetz aulRerdem
klar, dass der Vorstand dann nicht
an Sitzungen des Aufsichtsrats?®
teilnimmt, wenn sich der Aufsichts-
rat mit dem Abschlussprifer Gber
dessen Prifung austauschen will -
es sei denn, der Aufsichtsrat halt die
Teilnahme des Vorstands fir erfor-
derlich.

Zur Starkung der Corporate Gover-
nance wird zudem in bérsennotier-
ten Unternehmen die Einrichtung
eines angemessenen und wirk-
samen internen Kontrollsystems
und Risikomanagementsystems
verpflichtend.

Schliellich muss in Zukunft auch in
Versicherungsunternehmen die
Hauptversammlung und nicht
mehr der Aufsichtsrat den Beschluss
zur Bestellung des Abschlussprii-
fers fassen.

Neuerungen im Bereich der
Abschlussprifung

Die Mandatshochstlaufzeit wird
fur die Prifung aller Unternehmen
von 6ffentlichem Interesse auf zehn
Jahre reduziert; die Verlangerungs-
moglichkeiten flr kapitalmarktorien-
tierte Gesellschaften entfallen. In
letzter Minute aufgenommen wurde
zudem eine Bestimmung zur Redu-
zierung der internen Rotationsfrist
des verantwortlichen Priifungs-
partners in Unternehmen von

2 Das heil3t kapitalmarktorientierte Gesellschaften, CRR-Institute und Versicherungen.
3 Entsprechende Anwendung auf Ausschlsse des Aufsichtsrats.
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offentlichem Interesse von sieben
auf fanf Jahre. Ebenso kurzfristig
hinzugekommen sind Rotations-
fristen fir Abschlusspriifer in
Kredit- und Finanzdienstleis-
tungsinstituten sowie Versiche-
rungsunternehmen: Die Bestellung
eines neuen Abschlussprifers ist
hier in der Regel dann geboten,
wenn der BaFin fir mindestens elf
aufeinanderfolgende Geschéftsjahre
derselbe Prifer angezeigt wurde.

DarUber hinaus ist die Erbringung
von Steuerberatungs- und Bewer-
tungsleistungen durch den Ab-
schlussprfer in Unternehmen von
offentlichem Interesse in Zukunft
nicht mehr moglich. Ebenso hat

die Abschlusspriferaufsichtsstelle
(APAS) nicht mehr die Befugnis, dem
Abschlusspriifer auf Antrag das Uber-
schreiten des 70-Prozent-Honorar-
caps fur Beratungsleistungen im
Verhaltnis zu Abschlusspriferleis-
tungen fur ein Geschéaftsjahr zu
erlauben.

Fir den Umgang mit Verstdlien

des Abschlussprifers gegen das
Verbot der Erbringung von Nichtpru-
fungsleistungen gemaf Art. 5 Abs. 1
EU-Abschlusspriferverordnung
(EU-APVO) enthalt die Beschluss-
empfehlung des Finanzausschusses
eine Klarstellung, die fir mehr
Rechtssicherheit sorgen dirfte:
Demnach sind bei der Frage, ob

ein VerstoRR gegen Art. 5 Abs. 1
Untabs. 2 EU-APVO einen Erset-
zungsgrund im Sinne des § 318
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 HGB darstellt, zwei
Falle zu unterscheiden:

chaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der
ternational Limited, einer Private English Company



— Bei einem Verstol3 gegen Art. 5
Abs. 1 Untabs. 2lit.b,cund e
EU-APVO soll stets von einem
Ersetzungsgrund auszugehen
sein.

— Inden iibrigen Féllen des Art. 5
Abs. 1 Untabs. 2 EU-APVO soll
eine Einzelfallbetrachtung vorge-
nommen werden, bei der die ange-
wandten Schutzmalnahmen zur
Abschwachung der Gefahrdung
der Unabhéangigkeit zu beurteilen
sind.

Des Weiteren wurde die Haftung
des Abschlusspriifers gegeniiber
dem gepriften Unternehmen
unter anderem durch die Erhéhung
der Haftungshochstsumme ver-
scharft. Ebenso wurden die ord-
nungswidrigkeits- und straf-
sowie berufsaufsichtsrechtlichen
Vorschriften zur Ahndung von
VerstoRen des Abschlussprifers
ausgebaut.

Neuerungen im Bereich des
Enforcement-Verfahrens

Das bislang zweistufig aufgebaute
Enforcement-Verfahren mit der
Deutschen Priifstelle fir Rechnungs-
legung DPR e. V. auf der ersten und
der BaFin auf der zweiten Prifungs-
stufe wurde in ein einstufiges Ver-

fahren Uberflhrt, das in der alleini-
gen Verantwortung der BaFin liegt.

Inkrafttreten

Das Gesetz trittam 1. Juli 2021 in
Kraft. Flr einige Bestimmungen
gelten Ubergangsbestimmungen:

— Die Anforderungen beziiglich
der Qualifikation des Prifungs-
ausschusses gelten fir Neube-
stellungen ab dem 1. Juli 2021.

— Die Einrichtung eines Priifungs-
ausschusses ist ab dem 1. Januar
2022 verpflichtend, die Aus-
kunftsrechte der Priifungsaus-
schussmitglieder gelten ebenso
ab dem 1. Januar 2022.

— Die Einrichtung der unterneh-
merischen Kontrollsysteme ist
ab dem 1. Juli 2021 verpflichtend.

— Fir die neuen Fristen zur Ab-
schlusspriiferrotation in Unter-
nehmen von 6ffentlichem
Interesse gelten folgende Uber-
gangsbestimmungen: Das Pri-
fungsmandat kann noch fir das
nach dem 30. Juni 2021 begin-
nende Geschéftsjahr und das
unmittelbar auf dieses folgende
Geschaéftsjahr verlangert werden,
wenn bis zum 30. Juni 2021 die
Maéglichkeit zur Verlangerung
gemald 8 318 Abs. 1a HGB vorliegt.

— Die Neuregelungen, wonach die
BaFin von Kredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstituten und
Versicherungsunternehmen,
die keine Unternehmen im
offentlichen Interesse sind,
die Bestellung eines anderen
Prifers verlangen kann, wenn
ihr mindestens elf aufeinander-
folgende Geschaftsjahre derselbe
Prifer angezeigt wurde, treten
am 1. Januar 2022 in Kraft.

— Die Neuerungen bezlglich des
Enforcement-Verfahrens gelten
ab dem 1. Januar 2022.

— Die verkurzte interne Rotations-
frist gilt erstmals flr nach dem
31. Dezember 2021 beginnende
Geschaéftsjahre.

Weitere Informationen:
Audit Committee Quarterly 1V/2020

Ubersicht tiber die Anderungen des
Regierungsentwurfs im Vergleich
zum Referentenentwurf

Vergleich der finalen Gesetzesfas-
sung mit dem Regierungsentwurf

Weitere Informationen auf Anfrage
beim Audit Committee Institute e. V.
(ACI) (aci@kpmg.de).

Bekanntmachung des DRAS 11 im Bundesanzeiger

Die Bekanntmachung des Deut-
schen Rechnungslegungs Ande-
rungsstandards Nr. 11 (DRAS 11)
durch das Bundesministerium der
Justiz und fur Verbraucherschutz
gemal § 342 Abs. 2 HGB wurde am
2.Juni 2021 im amtlichen Teil des
Bundesanzeigers veroffentlicht.
Damit wird mit der ordnungsgema-
Ren Anwendung des DRAS 11 die
Vermutung verbunden, dass die die

8 | Accounting News | Ausgabe Juni 2021

Konzernrechnungslegung betreffen-
den Grundsatze ordnungsmaRiger
Buchflihrung beachtet wurden.

Der Deutsche Rechnungslegungs
Anderungsstandard Nr. 11 umfasst
inhaltliche Anderungen des DRS 18
Latente Steuern sowie redaktionelle
Anderungen des DRS 23 Kapital-
konsolidierung (Einbeziehung von
Tochterunternehmen in den Konzern-

abschluss) und des DRS 26 Assozi-
ierte Unternehmen.

Zu den inhaltlichen Vorschriften
siehe EAN 52/2020 und
EAN 36/2019.

Der DRAS 11 ist im Bundesanzeiger
abrufbar.
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https://audit-committee-institute.de/media/aci_quarterly_2020_4.pdf
https://audit-committee-institute.de/media/aci_quarterly_2020_4_FISG_Beilage.pdf
https://audit-committee-institute.de/media/aci_quarterly_2020_4_FISG_Beilage.pdf
https://audit-committee-institute.de/media/aci_quarterly_2020_4_FISG_Beilage.pdf
https://audit-committee-institute.de/media/aci_folder_2021_FISG.pdf
https://audit-committee-institute.de/media/aci_folder_2021_FISG.pdf
mailto:aci@kpmg.de
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/11/draes11-zur-aenderung-des-drs18-latente-steuern-verabschiedet.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/12/drsc-veroeffentlicht-e-draes11.html
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/start?0
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FRS-REChNUNGSiegung

IASB veroffentlicht Entwurf zum Management Commentary
(Lageberichterstattung)

Das International Accounting Stan-
dards Board (IASB) hat am 27. Mai
2021 den Entwurf Management
Commentary (ED/2021/6) heraus-
gegeben. Das vorgeschlagene
Rahmenwerk stellt eine umfassende
Uberarbeitung des IFRS Practice
Statement 1 Management Commen-
tary aus dem Jahr 2010 dar. Es soll
Unternehmen ermaglichen, die Infor-
mationen, die Investoren zur Beurtei-
lung der langfristigen Aussichten
eines Unternehmens bendtigen, an
einer Stelle zusammenzufassen —
beispielsweise Informationen Uber
die immateriellen Ressourcen und
Beziehungen des Unternehmens
sowie Uber Nachhaltigkeitsfragen.
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Das vorgeschlagene Rahmenwerk
legt Offenlegungsziele fur Informati-
onen Uber das Geschéaftsmodell, die
Strategie, die Ressourcen und Bezie-
hungen, die Risiken, das externe
Umfeld und die Vermdégens-, Finanz-
und Ertragslage des Unternehmens
fest. Die Offenlegungsziele sollen
die Unternehmen in die Lage verset-
zen, Informationen bereitzustellen,
die fir die Anleger wesentlich sind.
Gleichzeitig sollen sie es den Auf-
sichtsbehorden und Wirtschaftspri-
fern ermdglichen, die Einhaltung
des vorgeschlagenen Rahmens zu
beurteilen.

Die IFRS verlangen nicht, dass
Unternehmen einen Lagebericht
abgeben —dies bleibt durch das

ellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der
MG International Limite

vorgeschlagene Rahmenkonzept
unverandert. Aufsichtsbehdrden
verlangen aber gegebenenfalls die
Erstellung eines Lageberichts nach
diesen Vorschriften, oder Unterneh-
men kénnen sich freiwillig entschei-
den, dies zu tun.

In Deutschland gelten unverandert
8§ 315-315d HGB in Verbindung mit
DRS 20 Konzernlagebericht zur ver-
pflichtenden Erstellung eines Kon-
zern-Lageberichts.

Stellungnahmen werden bis zum
23. November 2021 erbeten.

Den Entwurf kdnnen Sie hier
herunterladen.

d, einer Private English Company
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-management-commentary.pdf

I Veranstatungen/veroftentiichungen

Alle Seminare und Aktuelles zu den Veranstaltungen finden Sie hier. Auch Anmeldungen sind dort online moglich —
schnell und unkompliziert.

AuRerdem informieren wir Sie regelméaRig Uber aktuelle KPMG-Publikationen auf dem Gebiet der handelsrechtlichen
und internationalen Rechnungslegung.

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Erfahrungen aus der erstmaligen Erstellung, BB 19/2021, Dr. Dirk Rabenhorst
Prifung und Einreichung der ESEF-Unterlagen Seite 1131

Wandel des Rechnungslegerbegriffs im Kontext BB 20/2021, Georg Lanfermann,
der aktuellen Diskussion zur Nachhaltigkeits- Seite 1195 Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
berichterstattung Peter Hommelhoff,

Dr. Astrid Gundel

Handelsrechtliche Bilanzierung von Ausschittungen BB 21/2021, Sebastian Hargarten,
im umwandlungsrechtlichen Rickwirkungszeitraum Seite 1259 Dominik ClaRen
einer Verschmelzung

Der neue aktienrechtliche Vergttungsbericht — WP Praxis 6/2021, Sebastian Hargarten,
ein Update zur Prifung durch den Abschlussprifer  Seite 180 Dominik ClaRen
nach IDW EPS 870

Links zu internationalen KPMG-Vero6ffentlichungen:

What is the impact of COVID-19 on  More than a year after the COVID-19 outbreak was declared a global pan-

interim financial statements? demic by the WHO, the impact on companies is far from over. Preparing
2021 interim financial statements is still likely to involve more than the usual
update since the last annual financial statements. Investors and other users
may expect information above and beyond what is typically disclosed.

Read our updated web article on the impact of the pandemic on 2021 interim
financial statements.

IFRS 16 Leases — Rent concessions  IFRS 16 has been amended to allow a one-year extension to the practical
expedient available to lessees when accounting for COVID-19-related rent
concessions.

Lessees that have already applied the original version of the practical
expedient will be required to apply the extension retrospectively to eligible
contracts with similar characteristics and in similar circumstances.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or
after 1 April 2021, with earlier application permitted.

Our updated Leases — Rent concessions (2021 edition) publication contains
practical guidance and examples illustrating how a company identifies rent
concessions that qualify for the practical expedient and how to account for
them — along with step-by-step guidance on transitioning to the 2021
amendments.

© 2021 KPMC
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https://home.kpmg/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-interim-reporting-10a.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-interim-reporting-10a.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/leases-rent-concessions-ifrs16-extension.html

Links zu internationalen KPMG-Veroffentlichungen:

Recognising deferred tax on leases

Targeted amendments to IAS 12 Income Taxes clarify, how companies
should account for deferred tax on certain transactions — e.g. leases and
decommissioning provisions.

The amendments narrow the scope of the initial recognition exemption, so
that it does not apply to transactions that give rise to equal and offsetting
temporary differences.

This means that companies that historically did not recognise deferred taxes
on leases and decommissioning liabilities will need to do so. And companies
that applied the net approach now need to assess the recognition and
subsequent measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities
separately.

Find out more in our web article.

Banks and climate risk — Basel
Committee reports

How are banks affected by climate change risks —and how are they currently
measuring them?

These questions are the focus of two analytical reports from the Basel
Committee on Banking Supervision:

— Climate-related risk drivers and their transmission channels; and
— Climate-related financial risks — measurement methodologies.

The first report explores how climate-related financial risks arise and affect
both banks and the banking system. The second provides an overview of
conceptual issues related to climate-related financial risk measurement and
describes banks' and supervisors’ current and emerging practices in this
area.

Read our web article to find out more.

Sustainability reporting journey

Following the strong support received on their 2020 consultation and
endorsement from the FSB and IOSCO, the Trustees of the IFRS Foundation
have now reached the next milestone in their sustainability reporting journey
by issuing proposed changes to the Foundation constitution. These changes
are necessary to form a new board to develop international sustainability
reporting standards. This could signal a new era in corporate reporting where
the same rigour is demanded for sustainability reporting as for financial
information.

The IFRS Foundation invites comments on its proposals by 29 July 2021.

Read our web article to find out more.

Climate disclosure at banks —
Risks are clear, but what are the
opportunities?

Now that climate change has led the world’s major banks to overhaul their
governance structures and risk frameworks, attention is focusing on the risks
and opportunities of this new reality. To manage and capture these, many
banks have started using climate scenario analysis focusing on specific port-
folios and are considering what new metrics to use to measure and track
progress towards targets.

In the second part of our analysis of how banks report the impacts of climate
change, we have looked at the separate climate reports for 25 major global
banks, assessing the banks’ relative progress on disclosures.

Read our blog post and the accompanying slide deck, which summarise our
key findings.
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https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/deferred-tax-recognition-lease-assets-liabilities-amendments-ias12.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/banks-basel-committee-climate-change-reports.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/banks-basel-committee-climate-change-reports.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/sustainability-reporting-strategic-direction.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/banks-climate-change-reporting-tcfd.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/banks-climate-change-reporting-tcfd.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/banks-climate-change-reporting-tcfd.html

Links zu internationalen KPMG-Veroéffentlichungen:

Lack of exchangeability

Under IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, a company
uses a spot exchange rate when translating a foreign currency transaction.

In some jurisdictions, there is a lack of exchangeability and no spot rate is
available because a currency cannot be exchanged into another currency.
This can have a significant accounting impact for those companies affected.

The International Accounting Standards Board's proposals set out:

— when a currency is exchangeable into another currency; and
— how a company determines an estimated spot rate when a currency lacks
exchangeability.

The proposals also introduce a two-step approach for companies to apply
when determining whether a currency is exchangeable (Step 1) and when
estimating a spot exchange rate (Step 2).

Preparers with operations in jurisdictions where currency is lacking
exchangeability are encouraged to read the proposals and provide their
comments to the Board by 1 September 2021.

Potential new transition option for
IFRS 17

Amendment discussed to alleviate potential accounting mismatches
between IFRS 9 and IFRS 17

When transitioning to IFRS 17 Insurance Contracts and IFRS 9 Financial
Instruments, significant accounting mismatches may arise between financial
assets and insurance contract liabilities in the comparative information.

The International Accounting Standards Board has tentatively supported
proposing a narrow-scope amendment to IFRS 17 to alleviate the potential
mismatches.

12 | Accounting News | Ausgabe Juni 2021

ach deutschem Recht und ein Mitglied der
ernational Limited, einer Private English Company



https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/currency-exchangeability-exposure-draft-ias21.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/ifrs17-ifrs9-transition-amendment.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/ifrs17-ifrs9-transition-amendment.html

0

Ansprechpartner

Fur weitere Informationen oder Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung. Sprechen Sie uns an.

| RecionnoRn

Andreas Modder
T+495118509-5254
amodder@kpmg.com

| Reoonwiest

Kiel

| RecionosT

Hamburg

([ J
Bremen

Ralf Pfennig
T+492212073-5189
ralfpfennig@kpmg.com

| RecionsoD/SuDWEST

° @ o

Tobias Nohlen
T+49302068-2362
tnohlen@kpmg.com

| Recovme

Hannover Berlin
Miinster o
4‘ ® Biclefeld
@ Dortmund
Essen @
Dusseldorf
. o Dresd
Kéln @ Leipzig resden
@ -
Jena
@ Frankfurt
[ J
Mainz
Saarbriicken [ ) Niirnberg
o Mannheim o
R b
@ Karlsruhe egensburg
@ °
o
Stuttgart
[ ) Augsburg
Ulm [
@ Freiburg o
Miinchen

Johann Schnabel
T+49899282-4634
jschnabel@kpmg.com

Manuel Rothenburger
T+49699587-4789
mrothenburger@kpmg.com

l DEPARTMENT OF PROFESSIONAL PRAGTICE

Christian Zeitler
T+49302068-4711
czeitler@kpmg.com

Dr. Markus Fuchs
T+49302068-2992
markusfuchs@kpmg.com

Volker Specht
T+49302068-2366
vspecht@kpmg.com

Prof. Dr. Hanne Béckem
T+49302068-4829
hboeckem@kpmg.com

Timo Pitz
T+49302068-3450
tpuetz@kpmg.com

Ingo Rahe
T+49302068-4892
irahe@kpmg.com

13 | Accounting News | Ausgabe Juni 2021

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der
globalen KPMG-Organisation unabhangiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company
Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten

KPMG!



mailto:amodder@kpmg.com
mailto:tnohlen%40kpmg.com?subject=
mailto:mrothenburger%40kpmg.com?subject=
mailto:jschnabel%40kpmg.com?subject=
mailto:ralfpfennig%40kpmg.com?subject=
mailto:czeitler%40kpmg.com?subject=
mailto:markusfuchs%40kpmg.com?subject=
mailto:vspecht@kpmg.com
mailto:hboeckem%40kpmg.com?subject=
mailto:tpuetz%40kpmg.com?subject=
mailto:irahe%40kpmg.com?subject=

Impressum
Herausgeber

KPMG AG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Klingelhoferstralle 18

10785 Berlin

Redaktion

Prof. Dr. Hanne Béckem (V.i.S.d.P.)
Department of Professional Practice
T +49302068-4829

Abonnement

Den Newsletter ,,Accounting News"
von KPMG kdnnen Sie unter
www.kpmg.de/accountingnews
herunterladen oder abonnieren.
Beide Bezugsmoglichkeiten sind

fUr Sie kostenlos.

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia

fl¥)>(Jinjo

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer
juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemihen, zuverldssige und aktuelle Informationen zu liefern, konnen wir
nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft
so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne
grindliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der
globalen KPMG-Organisation unabhéngiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company
Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die
unabhangigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.


http://www.kpmg.de/accountingnews
http://www.kpmg.de
http://www.kpmg.de/socialmedia
https://www.facebook.com/KPMG.AG.WPG/
https://twitter.com/KPMG_DE
https://www.xing.com/companies/kpmgagwirtschaftspr%C3%BCfungsgesellschaft
https://www.linkedin.com/company/kpmg-deutschland
http://www.youtube.com/KPMGinDeutschland

	Inhalt
	1 ESG-Berichterstattung
	Art. 8 EU-Taxonomie-Verordnung – neue Berichtspflichten für Unternehmen

	2 HGB-Rechnungslegung
	Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz verabschiedet
	Bekanntmachung des DRÄS 11 im Bundesanzeiger

	3 IFRS-Rechnungslegung
	IASB veröffentlicht Entwurf zum Management Commentary (Lageberichterstattung)

	4 Veranstaltungen/Veröffentlichungen
	5 Ansprechpartner

